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Niederschr i f t  
 
über die 45. Sitzung des Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschusses am Donnerstag, 
den 12.02.2026, um 19:30 Uhr, 
im Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock, Zi.Nr. 100), Urlasstr. 22. 
 

 
Anwesend: 

Vorsitzender 
Lang, Thomas  

Ausschussmitglieder 
Bezold, Nina  

Felßner, Günther Online-Teilnahme 

Maschler, Norbert  

Bürner, Julia  

Horlamus, Alexander  

Keller, Frank  

Seitz, Martin, Dr.  

Behrmann-Haas, Gertrud  

Bisping, Benedikt Online-Teilnahme 

Eckstein, Katrin  

Pasalidis, Anastasios  

Herrmann, Karl-Heinz  

Stellvertreter 
Rath, Jan Vertreter für STRM Dienstbier 

von der Verwaltung 
Fritzsche, Simone  

Krug, Björn  

Rester, Jakob  

Röhrl, Wolfgang  

Schriftführerin 
Lehner, Daniela  

 
 
Entschuldigt: 

Ausschussmitglieder 
Dienstbier, Adolf Volkmar  

Kneißl, Eva  

von der Verwaltung 
Kage-Gnan, Silvana  

Kirchmayer, Andreas  

Sommerer, Jan, Dr.  

 
 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Damen und Herren des Verwaltungs-, 
Finanz- und Personalausschusses und die Mitglieder der Verwaltung zur 45. Sitzung in dieser 
Wahlperiode. Die Einladung ist form- und fristgerecht ergangen. Mit dem Inhalt der Tagesord-
nung besteht Einverständnis. Das Gremium ist beschlussfähig.  
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ÖFFENTLICH 
 
 
1 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der 44. Sitzung des Verwaltungs-, 

Finanz- und Personalausschusses vom 22.01.2026 
 

Beschluss: 
 
Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss beschließt: 
 
Die öffentliche Niederschrift der 44. Sitzung des Verwaltungs-, Finanz- und Personalaus-
schusses vom 22.01.2026 wird genehmigt. 
 
Abstimmung:  Ja: 14  Nein: 0   
 
 
 
2 Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2022 der Stadt Lauf a.d. 

Pegnitz und der J.F.Barth'schen Stiftung sowie des Jahresabschlusses 2022 des 
Optimierten Regiebetriebs Abwasserbeseitigung  
Beratung und Beschlussfassung über die Bereinigung der Prüfungsfeststellun-
gen, die Feststellung der Jahresrechnungen und die Erteilung der Entlastung 

 
Beschluss: 

 
Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat:  
 
1.1 Erledigung Prüfungsbericht 2022 
„Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses 
vom 23.07.2024 für das Jahr 2022 und stimmt der Erledigung der Prüfungserinnerungen zu.“ 
 
Abstimmung:  Ja: 14  Nein: 0 
 
1.2 Feststellung Ergebnisse 
 
„ Die Jahresrechnungen 2022 werden mit folgenden Ergebnissen gemäß Art. 102 Abs. 3 
GO festgestellt: 
 

a) Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Solleinnahmen/Sollausgaben 2022                                  74.254.314,97  Euro 
 
 

b) J.F.Barth’sche Stiftung 
Solleinnahmen/Sollausgaben 2022                                               290,14 Euro 
 
 
Der Jahresabschluss 2022 des Optimierten Regiebetriebes Abwasserbeseitigung wird wie 
folgt festgestellt: 
 

a) Bilanzsumme zum 31.12.2022                                        37.132.542,24 Euro 
 

b) Summen der Ergebnis-Rechnung 2022 
Erträge                                                                              5.627.329,89 Euro                                               
Aufwendungen                                                                  5.674.892,97 Euro 
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c) Jahresüberschuss                                                               -47.563,08 Euro 

 
Abstimmung:  Ja: 14  Nein: 0 
 
1.3 Entlastung 
 
„Für die festgestellten Jahresrechnungen 2022 der Stadt Lauf a.d. Pegnitz und der 
J.F.Barth’schen Stiftung sowie für den festgestellten Jahresabschluss 2022 des Optimierten 
Regiebetriebs Abwasserbeseitigung wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung erteilt.“ 
 
An der Beschlussfassung über die Entlastung (Ziffer 1.3) hat der Erste Bürgermeister, Herr 
Thomas Lang nicht mitgewirkt (Art. 49 GO).  
 
 
 
Abstimmung:  Ja: 13  Nein: 0   
 
 
 
3 Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2023 der Stadt Lauf a.d. 

Pegnitz und der J.F.Barth'schen Stiftung sowie des Jahresabschlusses 2023 des 
Optimierten Regiebetriebs Abwasserbeseitigung  
Beratung und Beschlussfassung über die Bereinigung der Prüfungsfeststellun-
gen, die Feststellung der Jahresrechnungen und die Erteilung der Entlastung 

 
Beschluss: 

 
Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat:  
 
1.1 Erledigung Prüfungsbericht 2023 
„Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses 
vom 10.12.2024 für das Jahr 2023 und stimmt der Erledigung der Prüfungserinnerungen zu.“ 
 
Abstimmung:  Ja: 14  Nein: 0 
 
1.2 Feststellung Ergebnisse 
 
„ Die Jahresrechnungen 2023 werden mit folgenden Ergebnissen gemäß Art. 102 Abs. 3 
GO festgestellt: 
 

c) Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Solleinnahmen/Sollausgaben 2023                                  84.878.242,50  Euro 
 
 

d) J.F.Barth’sche Stiftung 
Solleinnahmen/Sollausgaben 2023                                          56.986,67 Euro 
 
 
Der Jahresabschluss 2023 des Optimierten Regiebetriebes Abwasserbeseitigung wird wie 
folgt festgestellt: 
 

d) Bilanzsumme zum 31.12.2023                                        40.328.306,67 Euro 
 

e) Summen der Ergebnis-Rechnung 2023 
Erträge                                                                              5.538.029,94 Euro                                               
Aufwendungen                                                                  5.670.897,91 Euro 
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f) Jahresüberschuss                                                               -132.867,97 Euro 
 
Abstimmung:  Ja: 14  Nein: 0 
 
1.3 Entlastung 
 
„Für die festgestellten Jahresrechnungen 2023 der Stadt Lauf a.d. Pegnitz und der 
J.F.Barth’schen Stiftung sowie für den festgestellten Jahresabschluss 2023 des Optimierten 
Regiebetriebs Abwasserbeseitigung wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung erteilt.“ 
 
An der Beschlussfassung über die Entlastung (Ziffer 1.3) hat der Erste Bürgermeister, Herr 
Thomas Lang nicht mitgewirkt (Art. 49 GO).  
 
 
 
Abstimmung:  Ja: 13  Nein: 0   
 
 
 
4 Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2024 der Stadt Lauf a.d. 

Pegnitz sowie des Jahresabschlusses 2024 des Optimierten Regiebetriebs Ab-
wasserbeseitigung  
Beratung und Beschlussfassung über die Bereinigung der Prüfungsfeststellun-
gen, die Feststellung der Jahresrechnungen und die Erteilung der Entlastung 

 
Beschluss: 

 
Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss beschließt:  
 
1.1 Erledigung Prüfungsbericht 2024 
„Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses 
vom 17.10.2025 für das Jahr 2024 und stimmt der Erledigung der Prüfungserinnerungen zu.“ 
 
Abstimmung: Ja: 14  Nein: 0 
 
1.2 Feststellung Ergebnisse 
 
„ Die Jahresrechnung 2024 wird mit folgenden Ergebnissen gemäß Art. 102 Abs. 3 GO 
festgestellt: 
 

e) Stadt Lauf a.d. Pegnitz 
Solleinnahmen/Sollausgaben 2024                                  93.246.565,46 Euro 
 
 
Der Jahresabschluss 2024 des Optimierten Regiebetriebes Abwasserbeseitigung wird wie 
folgt festgestellt: 
 

g) Bilanzsumme zum 31.12.2024                                        43.652.363,66 Euro 
 

h) Summen der Ergebnis-Rechnung 2024 
Erträge                                                                              5.681.823,13 Euro                                               
Aufwendungen                                                                  5.583.965,40 Euro 
 

i) Jahresüberschuss                                                               97.857,73 Euro 
 
Abstimmung:  Ja: 14  Nein: 0 
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1.3 Entlastung 
 
„Für die festgestellte Jahresrechnung 2024 der Stadt Lauf a.d. Pegnitz sowie für den festge-
stellten Jahresabschluss 2024 des Optimierten Regiebetriebs Abwasserbeseitigung wird 
gemäß Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung erteilt.“ 
 
An der Beschlussfassung über die Entlastung (Ziffer 1.3) hat der Erste Bürgermeister, Herr 
Thomas Lang nicht mitgewirkt (Art. 49 GO). 
 
 
Abstimmung:  Ja: 13  Nein: 0   
 
 
 
5 Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG); Bestätigung des Kom-

mandanten und stellv. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Oedenberg 
 

Beschluss: 
 
Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss beschließt: 
 
Aufgrund der Wahl des Kommandanten und des stellv. Kommandanten der Freiwilligen Feu-
erwehr Oedenberg am 30.01.2026 wird gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG bestätigt: 
 
Kommandant:    Herr Bernd MAUßNER 
     Simmelberger Hauptstraße 2a, 91207 Lauf a.d.Pegnitz 
 
Stellv. Kommandant:    Herr Thomas FIEDLER 
     Simmelberger Hauptstraße 2, 91207 Lauf a.d.Pegnitz 
 
 
 
Abstimmung:  Ja: 14  Nein: 0   
 
 
 
6 Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG); Bestätigung des Kom-

mandanten und stellv. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Günthersbühl 
 

Beschluss: 
 
Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss beschließt: 
 
Aufgrund der Wahl des Kommandanten und des stellv. Kommandanten der Freiwilligen Feu-
erwehr Günthersbühl am 21.01.2026 wird gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG bestätigt: 
 
Kommandant:    Herr Johannes HUBER 
     Bründeläckerstraße 3, 91207 Lauf a. d. Pegnitz 
 
Stellv. Kommandant:    Herr Alexander RUPPRECHT 
     Komotauer Straße 8, 91207 Lauf a. d. Pegnitz 
 
 
 
Abstimmung:  Ja: 14  Nein: 0   
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7 Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG); Bestätigung des stellv. 
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Dehnberg 

 
Beschluss: 

 
Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss beschließt: 
 
Aufgrund der Wahl des stellv. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Dehnberg am 
04.02.2026 wird gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG bestätigt: 
 
Stellv. Kommandant:    Herr Nicky APEL 
     Höflas 15, 91207 Lauf a.d.Pegnitz 
 
 
Abstimmung:  Ja: 14  Nein: 0   
 
 
 
8 Beantwortung von Anfragen 
 
 
Herr Röhrl beantwortet eine Anfrage aus der letzten Sitzung des Bau- und Umweltausschus-
ses. Es geht um das Bauvorhaben Altdorfer Straße; hier generell um die Frage, ob die Stadt 
Lauf Bürgschaften für Sondernutzungen auf öffentlichem Grund erheben kann. Man unter-
scheidet zwischen verkehrsrechtlicher Anordnung, sprich Absicherung der Baustelle durch 
Verkehrszeichen und der Sondernutzung auf öffentlichem Grund. Für die verkehrsrechtliche 
Anordung gibt es keine Grundlage für Bürgschaften, auch Kautionen sind nicht vorgesehen. 
Für die Sondernutzung gibt es eine städtische Sondernutzungssatzung und eine dazugehö-
rige Gebührensatzung. Auch diese sehen keinen Tatbestand vor, dass die Stadt entspre-
chende Mittel zur Verfügung hat. Die Stadt steht mit der Baufirma in Kontakt. 
 
 
Abstimmung:   
 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung im öffentlichen Teil: 19:51 Uhr 
 
 
Stadt Lauf a.d. Pegnitz, den 24.04.2026 
 
Stadtverwaltung 
 
Der Vorsitzende 
 
 
 
 

   Schriftführer/in 
 

Thomas Lang 
Erster Bürgermeister 

   Lehner 
Verw.Ang. 

 


